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Vorwort

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden, 	  
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun!“ 

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe brachte es prägnant auf den Punkt: „Wissen 
allein genügt nicht – es muss auch angewendet werden; bloßes Wollen reicht 
nicht – es muss auch gehandelt werden!“ Dieses Leitmotiv, das mich während 
meiner gesamten Forschungsarbeit begleitet hat, illustriert treffend den Kern-
gedanken meiner Dissertation: Die Überführung von theoretischem Wissen in 
praktisches Handeln, insbesondere im Bereich der anwaltlichen Beratungs-
hilfe.

In meiner Arbeit analysiere ich die praktische Umsetzung der theoretisch, 
gesetzlich fundierten Pflichten eines Rechtsanwalts, wie sie gerade in § 49 a 
Abs. 1 BRAO festgelegt sind. Es genügt nicht, sich nur mit den juristischen 
Bestimmungen vertraut zu machen. Entscheidend ist vielmehr, wie dieses 
Wissen sachgerecht, regelungskonform und aktiv in der täglichen Arbeit der 
Rechtsanwälte umgesetzt wird. Eine Herausforderung stellt hierbei die fehler-
hafte oder missverständliche Anwendung dieses Wissens dar, welche den 
gleichen Zugang zum Recht beeinträchtigen kann. Der zentrale Punkt meiner 
Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung des § 49 a Abs. 1 BRAO im Kon-
text des gleichberechtigten Zugangs zur Rechtsberatung mittels anwaltlicher 
Beratungshilfe. Hierbei betone ich, dass neben dem erforderlichen Wissen 
auch das Engagement und die Eigeninitiative der Anwälte vonnöten sind, um 
die gegebene Pflicht aus § 49 a Abs. 1 BRAO zu erfüllen. Zudem beleuchte 
ich die grundlegenden Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit 
die Berufspflichten der Anwaltschaft nicht nur in der Theorie bestehen, son-
dern auch in der Praxis wirksam umgesetzt werden können.

Ich möchte meinen Dank an all diejenigen richten, die mich auf diesem 
Weg unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Jens Adolphsen 
und Prof. Dr. Bettina Bannenberg für ihre fachliche und persönliche Unter-
stützung. Ebenso bedanke ich mich bei meinen Kollegen, insbesondere bei 
Dr. Magdalena Jas-Nowopolska und Maximilian Roth, für den stetigen geisti-
gen Austausch und die inspirierenden Kooperationen. 

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Christin Burgdorf, Nicole Hof-
mann, Maike Klein, Katharina Krickow, Dr. Christina Schut, das Netzwerk 
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Mothers in Academia (MIA), Prof. Dr. Roland Fritz, Prof. Dr. Dr. Hanjo Ha-
mann, Dr. Johannes Hermann, Dr. Ralf Schultheiß, Adam Piontek sowie an 
alle Verantwortlichen in den Rechtsanwaltskammern und die Teilnehmer 
meiner Umfrage, die mich im Rahmen dieser unterstützt haben. Ein spezieller 
Dank gilt der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main und dem Landesver-
band Hessen im Deutschen Anwaltverein (DAV) e. V. sowie allen Lehrbeauf-
tragten, Dozenten und anwaltlichen Berufsträgern, mit denen ich in den Jahren 
meiner Tätigkeit für das Institut für anwaltsorientierte Juristenausbildung an 
der Justus-Liebig-Universität zu Gießen stets erkenntnisgewinnenden Aus-
tausch suchen durfte. 

Abschließend möchte ich vor allem meinem Mann und meiner Tochter, 
meinen Eltern sowie meinen Freunden für ihre unermüdliche Unterstützung 
danken. Sie haben mir die Zeit und den Raum gegeben, dieses Projekt nicht 
nur zu wollen, sondern es auch erfolgreich umzusetzen. 

Wetzlar, im März 2024	 Julia Lefèvre
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Teil 1

Einleitung 

A. Sichern Rechtsanwälte1 tatsächlich  
den gleichen Zugang zum Recht?

„Reichtum entscheidet nicht über den Zugang zur Anwaltschaft“2 Gemäß 
Art. 3 des Grundgesetzes sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Das be-
deutet auch, dass allen Menschen die gleichen Rechte im Rahmen ihrer Rechts-
durchsetzungsmöglichkeiten gebühren. Auch im außergerichtlichen Bereich ist 
für die aus Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 1 GG resultie-
rende sog. Rechtswahrnehmungsgleichheit3 zu sorgen.4 

Es ist wichtig, dass auch Menschen mit geringem Einkommen und Vermö-
gen gleichen Zugang zum Rechtsschutz haben und diesen auch tatsächlich nut-
zen können. Dies dient der Herstellung einer funktionierenden Rechtsordnung 
und dem Rechtsfrieden. Eine Beratung durch Rechtsanwälte ist oft notwendig, 
um den Menschen ihre Rechte und den besten Weg zur Durchsetzung dieser 
Rechte zu erklären, denn durch solche Beratungsleistungen können unnötige 
Prozesse vermieden werden, die das Justizsystem zusätzlich belasten. 

Mit der Einführung und Weiterentwicklung des Beratungshilfegesetzes 
(BerHG) vom 18.06.19805 versuchte der Gesetzgeber, den erwähnten verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Rechtswahrneh-
mungsgleichheit gerecht zu werden. Dieses Gesetz zielt gerade darauf ab, 
Rechtssuchende mit geringem Einkommen und Vermögen einen Gebühren 
reduzierten Zugang zum sachkundigen Rechtsrat zu verschaffen.6

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

2  Baer, Interview des Deutschen Instituts für Menschenrechte, „Eine große Hürde 
beim Zugang zum Recht sind Vorurteile“, unter: https://youtu.be/wo1njQ9wbKE 
(Stand: 13.07.2022).

3  BVerfG-K, NJW 2015, S. 2322, Rn. 10 m. w. N.
4  BVerfG Beschluss vom 14.10.2008 – 1 BvR 2310/06, NJW 2009, S. 210 m. w. N.
5  BGBl. I S. 689.
6  BVerfG Beschluss vom 14.10.2008 – 1 BvR 2310/06, NJW 2009, S. 211, BT-Dr. 8/ 

3311, S. 1.
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Dem Rechtsanwalt wird bei der Sicherung des gleichen Zugangs zum Recht 
für Rechtssuchende im Rahmen der Beratungshilfe eine exponierte Rolle zu-
geschrieben: Er ist berufsrechtlich über § 49 a Abs. 1 BRAO zur Übernahme 
von Beratungshilfe verpflichtet. Nur im Einzelfall und aus wichtigem Grund 
darf er Beratungshilfe Ersuchen ablehnen (§§ 49 a Abs. 1 S. 2  BRAO, 16 a 
BORA). Zwar ist das Anwaltsmonopol bezüglich der Beratungshilfe seit 2014 
gesetzlich zugunsten der Erweiterung der Beratungspersonen (vgl. § 3 BerHG) 
nicht mehr manifestiert. Allerdings kommt dem Rechtsanwalt realiter weiter-
hin eine marktbeherrschende Stellung im Rahmen der Gewährung der Bera-
tungshilfe nach dem BerHG zuteil.

Auffällig ist, dass die Statistiken zur Beratungshilfe7 der letzten Jahre teils 
enorme Rückgänge der Anzahl der Anträge auf Beratungshilfe durch Rechts-
anwälte ausweisen. Die Gründe dafür werden unterschiedlich vermutet8, sind 
allerdings nicht eindeutig geklärt. Es wird u. a. überlegt, ob alternative Streit-
beilegungsmechanismen z. B. auch über die Inanspruchnahme von Legal 
Tech-Angeboten einen Einfluss auf die Beratungshilfe durch Rechtsanwälte 
haben können. Allerdings fehlt es dahingehend an umfassenden Untersuchun-
gen zu möglichen Einflussfaktoren auf die Beratungshilfe. Es fehlen auch 
aussagekräftige Gesamtstatistiken zur Fallbearbeitung an außergerichtlichen 
Rechtsberatungsstellen, die im Wettbewerb mit der anwaltlichen Beratungs-
hilfe stehen können.9 Lediglich einige der Beratungsstellen führen anschei-
nend darüber Statistiken10, sodass hinsichtlich eines möglichen, rechtstatsäch-
lichen Verdrängungswettbewerbs derzeit nur spekuliert werden kann. 

Erklärungsansätze hinsichtlich früherer Veränderungen der zunehmenden, 
auch als „explosionsartig“11 bezeichneten Antragszahlen und Ausgaben ab 
2005 bis 201012, wurden in erster Linie nicht auf einkommensstrukturelle und 

7  Bundesamt für Justiz, Beratungshilfestatistiken, unter: https://www.bundesjustiz 
amt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#AnkerDokument 
44014 (abgerufen am: 08.06.2024).

�Alle in dieser Dissertation präsentierten Daten und Analysen basieren auf Erhebun-
gen und Untersuchungen, die bis Juli 2023 oder davor durchgeführt wurden. 

8  Vgl. Kilian, AnwBl. 2014, S. 46.
9  Auf telefonische Nachfrage beim Deutschen Anwaltverein am 02.02.2023 wird 

vom DAV keine Gesamtstatistik über deren Rechtsberatungsstellen und Fälle geführt. 
10  Zum Beispiel: nach Aussage der Rechtsberatungsstelle des Frankfurter Anwalt-

verein e. V. werden dort jährlich fast 5.000 Fälle bearbeitet, unter: https://www.frank 
furter-anwaltsverein.de/buergerservice/rechtsberatung/ (abgerufen am: 30.04.2023). 

11  So auch Dürbeck/Gottschalk, Prozess- und Verfahrenskostenhilfe Beratungshilfe, 
Rn. 1145. 

12  In Bezug auf den Antrags- und Kostenanstieg von rund 499.000 Anträgen im Jahr 
2002 auf rund 970.000 Anträge in 2010, vgl. auch Beratungshilfestatistik, unter: https://
www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Beratungshil 
festatistik1981_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=7 und https://www.bundesjustiz 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html%2323AnkerDokument44014%20
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html%2323AnkerDokument44014%20
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html%2323AnkerDokument44014%20
https://www.frankfurter-anwaltsverein.de/buergerservice/rechtsberatung/
https://www.frankfurter-anwaltsverein.de/buergerservice/rechtsberatung/
https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Beratungshilfestatistik1981_2022.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D7
https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Beratungshilfestatistik1981_2022.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D7
https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Beratungshilfestatistik1981_2022.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D7
https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Beratungshilfestatistik_2021.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
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arbeitsmarktbezogene Veränderungen zurückgeführt, sondern auf den damals 
möglicherweise gestiegenen Bedarf an Beratung aufgrund der immer kompli-
zierter werdenden Rechtslage sowie mutmaßlich auf die Ausweitung der Be-
ratungshilfe auf das Steuer- und Sozialrecht.13 Allerdings basieren diese Ver-
mutungen nicht auf empirisch gesichertem Wissen, sodass diese Aussagen 
nicht verifiziert sind. Ob mit dem Rückgang der Anträge eine verringerte 
Nachfrage nach Beratungshilfe einhergeht, die zu diesem Rückgang führt, 
wird bezweifelt, wenngleich es dazu auch weiterer Untersuchungen bedarf, 
die nicht vorliegen und mangels Ressourcen im Rahmen dieser Untersuchung 
auch nicht geleistet werden können. Andere Studien deuten darauf hin, dass 
die grundsätzliche Nachfrage nach Klärung von Rechtsfragen bzw. die Streit-
anlässe nicht weniger wurden, sondern zugenommen haben.14 Es wurde fest-
gestellt, dass Rechtssuchende teils von einer Geltendmachung absehen, inak-
tiv werden oder aber ihre Konflikte auf anderen Wegen klären.15 Auf diese 
Entscheidungsfindung hinsichtlich der Auswahl des rechtlichen Weges durch 
die Rechtssuchenden nehmen Rechtsanwälte erheblich Einfluss.16 Diese Un-
tersuchung wurde zwar nicht auf Beratungshilfeberechtigte fokussiert, es 
kann aber davon ausgegangen werden, dass auch diese Bevölkerungsgruppe 
aufgrund von immer komplexer werdenden geschäftlichen Verflechtungen, 
der Zunahme von Online-Käufen sowie grenzüberschreitenden Rechtsfragen 
betroffen sind. Letztere bringen oftmals juristisch vermehrten Klärungsbedarf 
mit sich.17 Von einer Abnahme an Streitanlässen und Nachfragen nach Bera-
tungshilfe ist daher eher nicht auszugehen.

Es drängt sich vielmehr der Gedanke auf, dass es aus der Sphäre der 
Rechtsanwälte Gründe oder Ursachen geben könnte, die für diesen o. g. Rück-
gang zumindest mitursächlich sind. Von der Autorin geführte, informelle Ge-
spräche mit Rechtsanwälten deuten darauf hin, dass einige immer weniger 
Beratungshilfe annehmen können oder wollen und daher vermehrt Beratungs-
hilfe Ersuchen ablehnen. Ob und wie der Rechtsanwalt seiner Rolle und seiner 
beruflichen Pflicht aus § 49 a Abs. 1  BRAO rechtstatsächlich nachkommt, 
steht daher im Fokus der vorliegenden Untersuchung. 

amt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Beratungshilfestatistik_2021.
pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Stand: 27.01.2023).

13  Dürbeck/Gottschalk, Prozess- und Verfahrenskostenhilfe Beratungshilfe, 
Rn. 1145.

14  Meller-Hannich/Höland/Nöhre et al., Abschlussbericht Forschungsvorhaben Er-
forschung des Rückgangs der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten, 2023, S. 311.

15  Meller-Hannich/Höland/Nöhre et al., Abschlussbericht Forschungsvorhaben Er-
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